
Spitalkommission 1 

Kompetenz 1933-1948 Beratung wichtiger und administrativer Spitalfragen 
 1948-1979 Leitung und Überwachung des Spitalbetriebes 
 
 
Kompetenz- 1928- ? Spitalausschuss 
träger 1935-1979 Spitalkommission 
 
 
Entstehung 1933 Obwohl bereits im Reglement der Städtischen Krankenanstalt Tiefenau vom 

26. Dezember 1928 vorgesehen, wurde der Spitalausschuss erst nach dem 
Abschluss der Neuorganisation des Tiefenauspitals 1933 eingesetzt.  

 1935 Wann die Umbenennung des Spitalausschusses erfolgte ist unklar, ab dem 
Verwaltungsbericht 1935 wurde der Ausschuss als Spitalkommission be-
zeichnet. 

 1979 Mit der Gründung des Spitalverbandes Bern auf den 1. Januar 1979, dem 
neben Bern zehn weitere Gemeinden angehören, gingen die beiden städti-
schen Spitäler, das Tiefenau- und das Zieglerspital, verwaltungsmässig in 
die Hand des neuen Spitalverbandes über und die Spitalkommission wurde 
im Frühjahr 1979 aufgelöst. 

 
 

 
Aufbau 1933 Der Spitalausschuss wurde aus der Mitte der Gesundheitskommission gebil-

det. Von Amtes wegen gehörten der Polizei- und Sanitätsdirektor als Präsi-
dent und der Stadtarzt als Protokollführer sowie drei Mitglieder der Gesund-
heitskommission dem Spitalausschuss an, die vom Gemeinderat gewählt 
wurden. Die Chefärzte und der Verwalter der Städtischen Krankenanstalt 
Tiefenau nahmen an den Verhandlungen des Spitalausschusses mit bera-
tender Stimme teil. 

 1948 Die Spitalkommission bestand aus 11 Mitgliedern und setzte sich zusammen 
aus: dem Polizei- und Sanitätsdirektor als Präsident von Amtes wegen, sämt-
lichen Mitgliedern der Gesundheitskommission sowie zwei vom Regierungs-
rat gewählten Staatsvertretern. Der Stadtarzt, die drei Chefärzte und der Spi-
talverwalter nahmen an den Verhandlungen der Spitalkommission mit bera-
tender Stimme teil.  

 1967 Die Spitalkommission bestand aus dem Gesundheitsdirektor, der den Vorsitz 
führte, zehn Mitgliedern und den vom Regierungsrat ernannten Vertretern 
des Kantons. Aus ihrer Mitte bestellte die Kommission je einen Ausschuss 
für das Tiefenau- und das Zieglerspital. 

 1971 keine Änderung 
 
 
Personal 1948 Einsetzung eines Sekretärs, der nicht Mitglied der Kommission sein musst. 

Die Kanzleiarbeiten besorgte das Stadtarztamt. 
 

 
übergeord. 1933-1966 Gemeinderat 
Behörde 1966-1979 Gesundheitsdirektion 
 
 
Aufsicht 
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